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Erstes Gesetz
zur Änderung von Vorschriften über die juristische Ausbildung

Vom 9. Juni 2004

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel I
Änderung des Berliner Juristenausbildungsgesetzes

Das Berliner Juristenausbildungsgesetz vom 23. Juni 2003 (GVBl.
S. 232), geändert durch § 2 des Gesetzes vom 19. Mai 2004 (GVBl.
S. 218), wird wie folgt geändert:
1. § 11 Abs. 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Durch Rechtsverordnung nach § 24 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe d
kann bestimmt werden, dass bis zu 80 vom Hundert der verblei-
benden Ausbildungsplätze Bewerberinnen und Bewerbern vor-
behalten werden, die die staatliche Pflichtfachprüfung in Berlin
abgelegt haben, solange nicht in der Mehrzahl aller Oberlandes-
gerichtsbezirke in der Bundesrepublik Deutschland Bewerberin-
nen und Bewerber regelmäßig länger als sechs Monate zurück-
gestellt werden.“

2. § 12 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Weitergehende Leistungen, insbesondere vermögenswirksame
Leistungen, jährliche Sonderzahlungen, Kaufkraftausgleich bei
Auslandsstationen, Trennungsgeld sowie Beihilfen, Jubiläums-
zuwendungen und Reise- und Umzugskosten, werden nicht ge-
währt.“

3. § 23 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
a) Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt:

„Weitergehende Informationsrechte für Prüflinge und Dritte
auf Grund anderer Rechtsgrundlagen sind ausgeschlossen.“

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.

4. § 25 Abs. 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Verzögert sich die Ausbildung, kann die Ausbildungsbehörde
die Gliederung und Gestaltung des Vorbereitungsdienstes an die
seit Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Vorschriften anpas-
sen, soweit dies aus organisatorischen Gründen zweckmäßig ist.“

Artikel II

Änderung der Verordnung über die Ausbildungskapazität
und das Vergabeverfahren für den juristischen

Vorbereitungsdienst

§ 5 Abs. 2 Satz 3 der Verordnung über die Ausbildungskapazität
und das Vergabeverfahren für den juristischen Vorbereitungsdienst
vom 19. Dezember 2003 (GVBl. S. 619) wird wie folgt gefasst:

„Die noch verfügbaren Ausbildungsplätze werden im Rahmen von
§ 11 Abs. 4 des Berliner Juristenausbildungsgesetzes zu 80 vom
Hundert an Bewerberinnen und Bewerber, die die erste juristische
Staatsprüfung oder die staatliche Pflichtfachprüfung in Berlin ab-
gelegt haben, und im Übrigen an sonstige Bewerberinnen und Be-
werber vergeben.“

Artikel III

Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang

Die auf Artikel II beruhenden Teile der dort geänderten Rechtsver-
ordnung können auf Grund der einschlägigen Ermächtigung durch
Rechtsverordnung aufgehoben oder geändert werden.
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Artikel IV
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Klaus W o w e r e i t

Gesetz
zu dem Staatsvertrag der Länder Berlin und Brandenburg

über die Errichtung des Landesamtes für Mess- und Eichwesen
Berlin-Brandenburg (Mess- und Eichwesen-Staatsvertrag)

Vom 9. Juni 2004

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1

(1) Dem am 11. März 2004 unterzeichneten Staatsvertrag der Län-
der Berlin und Brandenburg über die Errichtung des Landesamtes
für Mess- und Eichwesen Berlin-Brandenburg (Mess- und Eichwe-
sen-Staatsvertrag) wird zugestimmt.

(2) Der Staatsvertrag wird als Anlage zu diesem Gesetz veröffent-
licht.

§ 2

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

(2) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Artikel 10 in
Kraft tritt, ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin bekannt zu
machen.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Klaus W o w e r e i t

A n l a g e

Staatsvertrag
der Länder Berlin und Brandenburg über die Errichtung

des Landesamtes für Mess- und Eichwesen Berlin-Brandenburg
(Mess- und Eichwesen-Staatsvertrag)

Das Land Brandenburg

und
das Land Berlin,
im Folgenden vertragschließende Länder genannt, schließen folgen-
den Staatsvertrag:

Artikel 1
Errichtung des Landesamtes für Mess- und Eichwesen

Berlin-Brandenburg

(1) Die vertragschließenden Länder errichten zum Zeitpunkt des
In-Kraft-Tretens des Staatsvertrages ein gemeinsames Landesamt

für Mess- und Eichwesen, das aus dem bisherigen Landesamt für das
Mess- und Eichwesen Berlin und dem bisherigen Landesamt für
Mess- und Eichwesen Brandenburg gebildet wird. Das gemeinsame
Landesamt ist Sonderbehörde des Landes Berlin gemäß § 2 Abs. 2
des Gesetzes über die Zuständigkeiten in der allgemeinen Berliner
Verwaltung in der Fassung vom 22. Juli 1996 (GVBl. S. 302), zuletzt
geändert durch Artikel XVIII Nr. 2 des Gesetzes vom 19. Juli 2002
(GVBl. S. 199), und Landesoberbehörde des Landes Brandenburg
gemäß § 6 Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 12. September 1994 (GVBl. I S. 406),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. März 2003
(GVBl. I S. 38).
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(2) Das gemeinsame Landesamt führt den Namen „Landesamt
für Mess- und Eichwesen Berlin-Brandenburg“ – nachfolgend ge-
meinsames Landesamt – und hat seinen Sitz in Kleinmachnow. Es
unterhält Außenstellen in Berlin, Cottbus, Eberswalde und Fürsten-
walde.

(3) Der Aufgabenbestand und die Zuständigkeiten der bisherigen
Landesämter gehen mit In-Kraft-Treten dieses Vertrages vollständig
auf das gemeinsame Landesamt über.

Artikel 2

Privatisierung von Aufgaben und Option
zur Umwandlung in einen Landesbetrieb

(1) Die vertragschließenden Länder werden Aufgaben des Mess-
und Eichwesens privatisieren, sobald die einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen dies zulassen. Im Übrigen findet § 6 Abs. 1 und 2
des Haushaltsgrundsätzegesetzes vom 19. August 1969 (BGBl. I
S. 1273), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 20. De-
zember 2001 (BGBl. I S. 3955, 3961, dieses wiederum geändert
durch Gesetz vom 21. Juni 2002, BGBl. I S. 2166), Anwendung.

(2) Die vertragschließenden Länder werden im gemeinsamen
Landesamt bis zum 1. Januar 2005 die Kosten- und Leistungsrech-
nung als ein betriebswirtschaftliches Steuerungsinstrument einfüh-
ren.

(3) Die vertragschließenden Länder werden im Jahre 2006 erstma-
lig, danach alle zwei Jahre prüfen, ob eine Umwandlung des gemein-
samen Landesamtes in einen Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 der
Landeshaushaltsordnungen wirtschaftlich zweckmäßig ist.

Artikel 3

Finanzen

(1) Das gemeinsame Landesamt wird nach Maßgabe der jeweili-
gen Haushaltspläne gemeinsam finanziert. Die vertragschließenden
Länder verpflichten sich, jeweils rechtzeitig die Haushaltsvorausset-
zungen für die Einrichtung und Arbeit des gemeinsamen Landesam-
tes zu schaffen.

(2) Die Einnahmen werden im Verhältnis von 53,6 vom Hundert
zu 46,4 vom Hundert zwischen dem Land Berlin und dem Land
Brandenburg vierteljährlich aufgeteilt und im Haushaltsplan des
Landes Brandenburg veranschlagt. Das Land Berlin richtet in sei-
nem Haushalt einen entsprechenden Einnahmetitel ein.

(3) Die Ausgaben für Baumaßnahmen sowie die sächlichen
Verwaltungsausgaben für Bewirtschaftung und Unterhaltung der
Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Mieten und Pachten trägt
jedes Land für die auf seinem Gebiet befindlichen Standorte. Alle
anderen sächlichen Verwaltungsausgaben sowie Ausgaben für sons-
tige Investitionen und für Zuweisungen und Zuschüsse werden von
den vertragschließenden Ländern einvernehmlich festgelegt und im
Verhältnis von 50,4 vom Hundert zu 49,6 vom Hundert vom Land
Berlin und vom Land Brandenburg getragen. Sie werden insgesamt
im Haushalt des Landes Brandenburg ausgewiesen. Das Land Berlin
richtet in seinem Haushalt einen entsprechenden Erstattungstitel ein.
Das Land Berlin leistet Abschlagszahlungen in vier Teilbeträgen
zum 31. Januar, 30. April, 31. Juli und zum 31. Oktober eines jeden
Haushaltsjahres. Die auf der Grundlage des Haushaltsabschlusses
des Landes Brandenburg eingetretene Über- oder Unterzahlung wird
spätestens mit der dritten Abschlagszahlung des folgenden Haus-
haltsjahres ausgeglichen.

(4) Bis zum Wirksamwerden eines Haushaltes des gemeinsamen
Landesamtes werden die in den vertragschließenden Ländern bereits
bestehenden Haushaltspläne parallel angewandt.

(5) Die Rechnungshöfe der vertragschließenden Länder sind be-
rechtigt, die Haushalts- und Wirtschaftsführung des gemeinsamen
Landesamtes zu prüfen. Die Rechnungshöfe sollen Prüfvereinbarun-
gen auf der Grundlage von § 93 der jeweiligen Landeshaushaltsord-
nungen der vertragschließenden Länder treffen.

(6) Die Kassenaufgaben für das gemeinsame Landesamt werden
nach Wirksamwerden eines gemeinsamen Haushaltes durch die Lan-
deshauptkasse Potsdam wahrgenommen.

Artikel 4
Fach- und Dienstaufsicht, Weisungsrecht

(1) Die Fach- und Dienstaufsicht gegenüber dem gemeinsamen
Landesamt wird von der für Wirtschaft zuständigen Senatsverwal-
tung des Landes Berlin und dem für Wirtschaft zuständigen Ministe-
rium des Landes Brandenburg einvernehmlich ausgeübt. Näheres
kann in einer Verwaltungsvereinbarung nach Artikel 8 geregelt wer-
den.

(2) Soweit die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter des gemeinsa-
men Landesamtes nach dem Geschäftsverteilungsplan zur Erteilung
von fachlichen Weisungen befugt sind, gilt dies auch gegenüber den
Mitarbeiterinnen und den Mitarbeitern des jeweiligen anderen Ar-
beitgebers oder Dienstherrn.

Artikel 5
Leitung

(1) Die Direktorin oder der Direktor des gemeinsamen Landesam-
tes wird von der für Wirtschaft zuständigen Senatsverwaltung des
Landes Berlin bestellt. Das Land Berlin hat eine Stelle oder Planstel-
le aus seinem Anteil dafür zur Verfügung zu stellen.

(2) Die ständige stellvertretende Direktorin oder der ständige stell-
vertretende Direktor wird von dem für Wirtschaft zuständigen Mi-
nisterium des Landes Brandenburg bestellt. Das Land Brandenburg
hat eine Stelle oder Planstelle aus seinem Anteil dafür zur Verfügung
zu stellen.

(3) Die Bestellung nach Absatz 1 und 2 erfolgt im gegenseitigen
Einvernehmen. Das jeweils andere vertragschließende Land ist am
Auswahlverfahren zu beteiligen.

Artikel 6
Personal

(1) Das gemeinsame Landesamt wird von den vertragschließen-
den Ländern im erforderlichen Umfang mit Personal ausgestattet.

(2) Die Beschäftigten des gemeinsamen Landesamtes bleiben Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder Beamtinnen und Beamte
ihres bisherigen Arbeitgebers oder Dienstherrn. Sie unterstehen dem
Dienst-, Arbeits-, Personalvertretungs- und Gleichstellungsrecht des
jeweils entsendenden vertragschließenden Landes. Dienst- und ar-
beitsrechtliche Maßnahmen werden von dem jeweiligen Dienstherrn
oder Arbeitgeber im Benehmen mit dem anderen Dienstherrn oder
Arbeitgeber getroffen.

(3) Das jeweilige vertragschließende Land entscheidet über die
Besetzung seiner frei werdenden Planstellen, Stellen und Beschäfti-
gungspositionen. Die Planstellen des höheren Dienstes und die ver-
gleichbaren Angestelltenstellen werden im Einvernehmen mit dem
jeweils anderen vertragschließenden Land besetzt.

(4) Jedes vertragschließende Land trägt die Ausgaben für das von
ihm gestellte Personal. Die Grundlage bildet der jeweils gültige Stel-
lenplan. Zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Staatsvertrages
stellt das Land Berlin die im Einzelplan 13, Kapitel 1321, ausgewie-
senen Planstellen und Stellen und das Land Brandenburg die im Ein-
zelplan 08, Kapitel 08 120, ausgewiesenen Planstellen und  Stellen
zur Verfügung. Eine konkrete Zuordnung der Planstellen und Stellen
zur Aufbauorganisation erfolgt mit der Festsetzung des von der Di-
rektorin oder dem Direktor des gemeinsamen Landesamtes im Be-
nehmen mit der ständigen stellvertretenden Direktorin oder dem
ständigen stellvertretenden Direktor unverzüglich zu erstellenden
Geschäftsverteilungsplanes.

Artikel 7
Anzuwendendes Recht

(1) Für das gemeinsame Landesamt und die von ihm getroffenen
Entscheidungen gilt, soweit im Staatsvertrag nichts anderes geregelt
oder Bundesrecht anzuwenden ist, das Recht des Sitzlandes.

(2) Bis zum Erlass einer neuen Geschäftsordnung gilt für das
Geschäftsverfahren innerhalb des gemeinsamen Landesamtes sinn-
gemäß die Geschäftsordnung des Landesamtes für Mess- und Eich-
wesen Brandenburg in der vom Ministerium für Wirtschaft des Lan-
des Brandenburg bestätigten Fassung.
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Artikel 8

Verwaltungsvereinbarung

Die für Wirtschaft zuständige Senatsverwaltung des Landes
Berlin und das für Wirtschaft zuständige Ministerium des Landes
Brandenburg können nähere Regelungen zur Umsetzung der
Bestimmungen dieses Staatsvertrages in einer Verwaltungsverein-
barung treffen.

Artikel 9

Neuverhandlungs- und Kündigungsklausel

(1) Über den Sitz des gemeinsamen Landesamtes befinden die
vertragschließenden Länder im Jahr 2008 erneut. Bei einer Verle-
gung des Sitzes wird der bisherige Sitz Außenstelle des gemeinsa-
men Landesamtes.

(2) Der gemäß Artikel 3 vorgesehene Verteilungsschlüssel der
Einnahmen und Ausgaben wird im Jahr 2008 und dann alle fünf Jah-
re überprüft. Bei einer Abweichung von mehr als 1 vom Hundert
wird der Schlüssel neu festgelegt. Dies gilt auch für den Fall, dass
nur die Einnahmen oder Ausgaben mehr als 1 vom Hundert abwei-
chen.

(3) Dieser Staatsvertrag kann mit einer Frist von zwei Jahren zum
Ende des Kalenderjahres schriftlich gekündigt werden.

(4) Im Falle einer Kündigung dieses Staatsvertrages verbleibt die
Ausstattung des gemeinsamen Landesamtes in dem Umfang beim
Land Brandenburg, wie sie von diesem eingebracht worden ist. Die
von Berlin eingebrachte Ausstattung verbleibt beim Land Berlin.
Die gemeinsam beschafften Ausstattungsgegenstände sind ihrem
Zeitwert entsprechend im Verhältnis des zum Zeitpunkt der An-
schaffung geltenden Verteilungsschlüssels bei den Ausgaben zwi-
schen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg aufzuteilen
oder, wenn dies nicht möglich ist, zu vergüten.

Artikel 10

In-Kraft-Treten

Dieser Staatsvertrag tritt am ersten Tag des auf den Austausch der
Ratifikationsurkunden folgenden Monats in Kraft.

Berlin, den 11. März 2004 Potsdam, den 11. März 2004

Für das Land Berlin Für das Land Brandenburg

Der Regierende Bürgermeister, Der Ministerpräsident,
vertreten durch den Senator vertreten durch den Minister

für Wirtschaft, Arbeit und Frauen für Wirtschaft

Harald W o l f Ulrich J u n g h a n n s

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans XXIII-37
im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Mahlsdorf

Vom 10. Mai 2004

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 27. August 1997 (BGBl. I S. 2141, 1998 I S. 137), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 23. Juli 2002 (BGBl. I
S. 2850/2852), in Verbindung mit § 6 Abs. 5 des Gesetzes zur Aus-
führung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999
(GVBl. S. 578), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XXIII-37 vom 10. Dezember 2001 für die
Grundstücke Paul-Wegener-Straße 2/6 und Hultschiner Damm 140,
142 und 146 im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Mahlsdorf,
wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplanes kann beim Bezirksamt Mar-
zahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Ökologische Stadtentwick-
lung, Amt für Stadtplanung und Vermessung, Bereich Vermessung,
beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplanes können beim Be-
zirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Ökologische
Stadtentwicklung, Amt für Stadtplanung und Vermessung, Bereich
Stadtplanung und Amt für Bauaufsicht, Wohnungsaufsicht und
Denkmalschutz, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-
sen will, muss

1. eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften, die in
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 des Baugesetzbuchs bezeichnet
oder die im Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthal-
ten sind, innerhalb eines Jahres,

2. Mängel der Abwägung innerhalb von sieben Jahren

seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich gegenüber dem
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin geltend machen; der
Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist
darzulegen. Nach § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und nach § 32
Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs wird die
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie des Abwä-
gungsgebots nach Ablauf der in Satz 1 genannten Fristen unbeacht-
lich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 10. Mai 2004

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin

K l e t t N i e m a n n

Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat für
Ökologische Stadtentwicklung
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Erste Verordnung
zur Änderung der Finanzämter-Zuständigkeitsverordnung

Vom 2. Juni 2004

Auf Grund des
1. § 2 Abs. 2 Satz 1 und § 17 Abs. 2 Satz 3 sowie Absatz 3 Satz 1

des Finanzverwaltungsgesetzes in der Fassung vom 30. August
1971 (BGBl. I S. 1426), zuletzt geändert durch Gesetz vom
23. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2928),

2. § 387 Abs. 2 Satz 1 und 2 der Abgabenordnung in der Fassung
vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866, 2003 I S. 61), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3022),

3. a) § 409 Satz 2 der Abgabenordnung,
b) § 20 des Berlinförderungsgesetzes 1990 in der Fassung vom

2. Februar 1990 (BGBl. I S. 173), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 24. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2954),

c) § 29 a Abs. 2 des Berlinförderungsgesetzes 1990, auch in
Verbindung mit § 409 Satz 2 der Abgabenordnung,

d) § 14 Abs. 3 Satz 2 des Fünften Vermögensbildungsgesetzes
in der Fassung vom 4. März 1994 (BGBl. I S. 406), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 29. Dezember 2003 (BGBl. I
S. 3076), auch in Verbindung mit § 409 Satz 2 der Abgaben-
ordnung,

e) § 8 Abs. 2 Satz 2 des Wohnungsbau-Prämiengesetzes in der
Fassung vom 30. Oktober 1997 (BGBl. I S. 2678), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 29. Dezember 2003 (BGBl. I
S. 3076), auch in Verbindung mit § 409 Satz 2 der Abgaben-
ordnung,

f) § 9 des Investitionszulagengesetzes 1996 in der Fassung vom
22. Januar 1996 (BGBl. I S. 60), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 19. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3779),

g) § 8 des Investitionszulagengesetzes 1999 in der Fassung vom
11. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4034), geändert durch Gesetz
vom 15. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2645),

h) § 164 Satz 1 des Steuerberatungsgesetzes in der Fassung vom
4. November 1975 (BGBl. I S. 2735), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 15. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2645),

i) § 131 Abs. 3 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der
Fassung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2003 (BGBl. I
S. 2838),

j) § 17 Abs. 4 Satz 2 und Abs. 5 des Geldwäschegesetzes vom
25. Oktober 1993 (BGBl. I S. 1770), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 15. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2676),

jeweils in Verbindung mit § 387 Abs. 2 Satz 1 und 2 der Abga-
benordnung,

4. § 15 Abs. 2 des Kraftfahrzeugsteuergesetzes 2002 in der Fas-
sung vom 26. September 2002 (BGBl. I S. 3818),

5. § 7 Abs. 2 des Gesetzes über eine Vergnügungsteuer für Spiel-
automaten vom 28. Oktober 1988 (GVBl. S. 1961), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 16. Juli 2001 (GVBl. S. 260),

zu 1. bis 4. jeweils in Verbindung mit § 1 der Verordnung über die
Übertragung von Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnun-
gen im Bereich der Finanzverwaltung auf die Senatsverwaltung für
Finanzen vom 1. April 1992 (GVBl. S. 117), wird verordnet:

Artikel I
Die Finanzämter-Zuständigkeitsverordnung vom 3. Dezember

2003 (GVBl. 594) wird wie folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt gefasst:

„§ 3

(1) Bei Verschmelzungen, Aufspaltungen, Vermögensübertra-
gungen (Vollübertragungen) und Formwechseln im Sinne des
§ 1 des Umwandlungsgesetzes vom 28. Oktober 1994 (BGBl. I
S. 3210, 1995 I S. 428), zuletzt geändert durch Gesetz vom
12. Juni 2003 (BGBl. I S. 838), auf die die Vorschriften des Um-
wandlungsteuergesetzes in der Fassung vom 15. Oktober 2002
(BGBl. I S. 4133, 2003 I S. 738), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 16. Mai 2003 (BGBl. I S. 660), Anwendung finden, bleibt
das bisher für den übertragenden oder formwechselnden Rechts-
träger nach Maßgabe der Anlage zu § 2 zuständige Finanzamt
weiterhin zuständig. Satz 1 gilt für den Besteuerungszeitraum, in
den der steuerliche Übertragungsstichtag fällt, sowie die vorher-
gehenden Besteuerungszeiträume und für diejenigen Steuern,
auf die die steuerliche Rückwirkung gemäß § 2 des Umwand-
lungsteuergesetzes Anwendung findet. Die Sätze 1 und 2 finden
keine Anwendung, wenn

a) beide Rechtsträger zu den in den Nummern 10.1, 11.1.1, 12.1
und 13.1 der Anlage zu § 2 genannten Steuerpflichtigen zäh-
len,

b) eine GmbH & Co. KG auf eine andere Personenhandels-
gesellschaft verschmolzen wird.

(2) Ergibt sich die Zuständigkeit bei einer Umwandlung im
Sinne des Absatzes 1 nur für den übernehmenden Rechtsträger
nach Maßgabe der Anlage zu § 2, bleibt die bisherige Zuständig-
keit für den übertragenden Rechtsträger auch nach der Umwand-
lung bestehen; örtliche Zuständigkeitsänderungen bleiben un-
berührt. Satz 1 gilt für den Besteuerungszeitraum, in den der
steuerliche Übertragungsstichtag fällt, sowie die vorhergehen-
den Besteuerungszeiträume und für diejenigen Steuern, auf die
die steuerliche Rückwirkung gemäß § 2 des Umwandlungsteuer-
gesetzes Anwendung findet. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht in
den Fällen der Nummer 13.2.1 der Anlage zu § 2.

(3) War für den übertragenden Rechtsträger ein Finanzamt au-
ßerhalb Berlins zuständig und entsteht durch eine Umwandlung
im Sinne des Absatzes 1 erstmalig die Zuständigkeit eines Ber-
liner Finanzamts für die Besteuerung des übernehmenden
Rechtsträgers, so ist die Zuständigkeit desjenigen Berliner
Finanzamts für Zwecke der Besteuerung des übertragenden
Rechtsträgers gegeben, dessen Zuständigkeit bei unterstellter
Ansiedlung des übertragenden Rechtsträgers in Berlin vor der
Umwandlung gegeben gewesen wäre.“

2. Die Anlage zu § 2 wird durch die dieser Verordnung beigefügte
Anlage ersetzt.

Artikel II

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2004 in Kraft.

Berlin, den 2. Juni 2004

Senatsverwaltung für Finanzen

Dr. Thilo S a r r a z i n
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Anlage (zu § 2)

Finanzämter sind für die Bereiche anderer Finanzämter wie folgt zuständig:

Der im Folgenden verwendete Begriff „Besteuerung“ umfasst auch die Verwaltung der Lohnsteuer, der Kapitalertragsteuer,

der Aufsichtsratsteuer, der Lizenzsteuer, der von den Finanzämtern zu erhebenden Lohnabzugsbeträge und der

Arbeitnehmersparzulage nach dem Fünften Vermögensbildungsgesetz - VermBG – (Wahrnehmung der Aufgaben des

Betriebsstättenfinanzamts im Sinne des § 41 a Abs. 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes), jedoch nicht die

Einheitsbewertung des Grundbesitzes sowie die Verwaltung der Grundsteuer und der Hundesteuer.

Lfd.

Nr.

Finanzamt zuständig für den Bereich

des Finanzamts

Nr. übertragene Zuständigkeit

Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 Sp. 5

1 Charlottenburg alle Berliner Finanzämter 1.1 Zentrale Abwicklung des Zahlungsverkehrs (die

den für die Besteuerung zuständigen Finanz-

ämtern im Zusammenhang mit der personen-

bezogenen Buchführung übertragenen Aufgaben

bleiben hiervon unberührt)

1.2 Auszahlung von Arbeitnehmer-Sparzulage für

vermögenswirksame Leistungen, die nach dem

31. Dezember 1993 angelegt werden, an An-

lageinstitute im Datenträgeraustauschverfahren

und Abwicklung hierbei auftretender Rücküber-

weisungen der Anlageinstitute

2 Kreuzberg alle Berliner Finanzämter 2.1 Verwaltung der Hypothekengewinnabgabe

(Abwicklung)

2.2 Einheitsbewertung und Bedarfsbewertung sowie

Verwaltung der Grundsteuer des Grundbesitzes

der Deutschen Bundesbahn, der Deutschen

Reichsbahn, der Deutschen Bahn AG (DB AG),

der DB AG Holding und ihrer Tochter-

gesellschaften (DB Netz AG, DB Cargo AG, DB

Reise- und Touristik AG u.a.) und des

Bundeseisenbahnvermögens sowie der auf

diesem Grundbesitz lastenden Erbbaurechte

und errichteten Gebäude auf fremdem Grund

und Boden

2.3 Verwaltung der auf Berlin entfallenden Gewerbe-

steuer für alle Steuerpflichtigen, die im Land

Berlin eine oder mehrere Betriebsstätten

unterhalten und bei denen für die Festsetzung

und Zerlegung des einheitlichen Gewerbesteuer-

messbetrages ein Finanzamt außerhalb des

Landes Berlin zuständig ist

2.4 Verwaltung der Lohnsteuer (Wahrnehmung der

Aufgaben des Betriebsstättenfinanzamts im

Sinne des § 41 a Abs. 1 Nr. 1 des Einkommen-

steuergesetzes) bei Arbeitgebern, bei denen

eine Zuständigkeit für die Verwaltung der

Gewerbesteuer nach den unter Nummer 2.3

genannten Fällen gegeben ist

3 Lichtenberg/

Hohenschönhausen

Friedrichshain/Prenzlauer Berg,

Hellersdorf/Marzahn,

Neukölln, Pankow/Weißensee,

Schöneberg, Tempelhof,

Treptow/Köpenick

3.1 Anordnung und Durchführung von Lohnsteuer-

Außenprüfungen

4 Mitte/Tiergarten alle Berliner Finanzämter 4.1 Einheitsbewertung und Bedarfsbewertung sowie

Verwaltung der Grundsteuer für die von den

Berliner Verkehrsbetrieben (BVG), Anstalt des

öffentlichen Rechts, zu Betriebs- und

Verwaltungszwecken genutzten Grundstücke

4.2 Einheitsbewertung und Bedarfsbewertung sowie

Verwaltung der Grundsteuer für die

Hafengrundstücke

4.3 Verwaltung der Zweitwohnungsteuer
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Lfd.

Nr.

Finanzamt zuständig für den Bereich

des Finanzamts

Nr. übertragene Zuständigkeit

Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 Sp. 5

4.4 Umsatzbesteuerung innergemeinschaftlicher

Erwerbe neuer Fahrzeuge durch ausländische

ständige diplomatische Missionen, berufs-

konsularische Vertretungen sowie durch ihre

ausländischen Mitglieder

5 Neukölln alle Berliner Finanzämter 5.1 Besteuerung

5.1.1 der beschränkt steuerpflichtigen und der zum

Personenkreis des § 1 Abs. 3 Satz 1 des

Einkommensteuergesetzes gehörenden natür-

lichen Personen – dies gilt nicht für die

Verwaltung der Lohnsteuer -

5.1.2 von Personengesellschaften, an denen aus-

schließlich beschränkt steuerpflichtige natür-

liche Personen unmittelbar oder mittelbar im

Sinne des § 179 Abs. 2 Satz 3 der Abgaben-

ordnung beteiligt sind, soweit sich die

Zuständigkeit nicht aus den Nummern 10.2.2

und 10.2.4 ergibt – dies gilt nicht für die

Verwaltung der Lohnsteuer -

5.1.3 Verwaltung der Umsatzsteuer der nicht im Inland

ansässigen Unternehmer, soweit nicht eine

Zuständigkeit eines der Finanzämter für

Körperschaften aufgrund besonderer Zuständig-

keitsmerkmale gegeben ist (vgl. Nummern

10.2.2 bis 10.2.4, 12.2.1 und 12.3, 13.2 und

13.3); wegen besonderer Zuständigkeitsverord-

nungen des Bundesministeriums der Finanzen

auf Bundesebene vgl. Nummer 5.1.4

5.1.4 Verwaltung der Umsatzsteuer im Ausland

ansässiger Unternehmer, soweit dem Finanzamt

Berlin Neukölln-Nord für in bestimmten Staaten

ansässige Unternehmer bundesweit die örtliche

Zuständigkeit durch Rechtsverordnung des

Bundesministeriums der Finanzen aufgrund des

§ 21 Abs. 1 Satz 3 der Abgabenordnung

übertragen worden ist

5.2 Anordnung und Durchführung von Betriebs-

prüfungen bei landwirtschaftlichen Betrieben der

Gruppen 011, 012 und 013, bei forstwirtschaft-

lichen Betrieben der Gruppe 020 – außer

Gewerbekennzahl 02020.0 – und bei Betrieben

der Fischerei und Fischzucht der Gruppe 050 –

außer Gewerbekennzahl 05011.0 – der

Klassifikation der Wirtschaftszweige (Fassung

für Steuerstatistiken/WZ 2003)

6 Schöneberg alle Berliner Finanzämter 6.1 Verwaltung der Erbschaft- und Schenkungsteuer

6.2 Verwaltung der Vermögensabgabe und der

Kreditgewinnabgabe (Abwicklung)

7 Spandau alle Berliner Finanzämter 7.1 Einheitsbewertung und Bedarfsbewertung sowie

Verwaltung der Grundsteuer für das

forstwirtschaftliche Vermögen des Landes Berlin

im Land Berlin

7.2 Verwaltung der Grunderwerbsteuer (einschl. der

gesonderten Feststellung von Besteuerungs-

grundlagen in den Fällen des § 17 Abs. 2 und 3

des Grunderwerbsteuergesetzes)

8 Pankow/Weißensee alle Berliner Finanzämter 8.1 Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer

9 Wedding Charlottenburg,

Mitte/Tiergarten, Reinickendorf,

Spandau, Steglitz, Wilmersdorf,

Zehlendorf

9.1 Anordnung und Durchführung von Lohnsteuer-

Außenprüfungen
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Lfd.

Nr.

Finanzamt zuständig für den Bereich

des Finanzamts

Nr. übertragene Zuständigkeit

Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 Sp. 5

10 für Körperschaften I Charlottenburg, Reinickendorf,

Wedding, Wilmersdorf

10.1 Besteuerung der Körperschaften im Sinne des

§ 1 Abs. 1 Nr. 1 des Körperschaftsteuer-

gesetzes, soweit sie nicht unter die Nummern

13.2.2 und 13.2.3 fallen

alle Berliner Finanzämter 10.2 Besteuerung – ausgenommen sind jeweils die

Aufgaben im Zusammenhang mit der

personenbezogenen Buchführung betreffend

Ansprüche nach § 2 Satz 2 (vgl. Nummer 11.2) –

der

10.2.1 sonstigen juristischen Personen des privaten

Rechts nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 des Körperschaft-

steuergesetzes sowie der nichtrechtsfähigen

Vereine, Anstalten, Stiftungen und anderer

Zweckvermögen des privaten Rechts nach § 1

Abs. 1 Nr. 5 des Körperschaftsteuergesetzes

10.2.2 Kreditinstitute im Sinne des Kreditwesen-

gesetzes (KWG) (alle Rechtsformen, insbeson-

dere Körperschaften und Personengesellschaf-

ten), einschließlich Finanzdienstleistungsinstitute

(§ 1 Abs. 1 a KWG), soweit diese körperschaft-

steuerpflichtig sind

10.2.3 Kapitalanlagegesellschaften im Sinne des Ge-

setzes über Kapitalanlagegesellschaften sowie

deren Sondervermögen (sog. Investmentfonds)

10.2.4 Versicherungen im Sinne des Versicherungsauf-

sichtgesetzes (alle Rechtsformen, insbesondere

Körperschaften und Personengesellschaften)

10.2.5 nach § 5 Abs. 1 Nummern 3, 6 und 9 des

Körperschaftsteuergesetzes steuerbefreiten

Kapitalgesellschaften

10.2.6 beteiligten Körperschaften, Personenvereinigun-

gen oder Vermögensmassen in den Fällen der

Nummer 13.2.1, soweit für die Kommandit-

gesellschaft eine Zuständigkeit nach den

Nummern 10.2.2 bis 10.2.4 gegeben ist

10.2.7 Mitunternehmerschaften in den Fällen der

Nummer 13.2.3, soweit für die Körperschaft eine

Zuständigkeit nach den Nummern 10.2.2 bis

10.2.4 gegeben ist

10.3 Wahrnehmung der Rechte des Landes Berlin an

der Zerlegung der Körperschaftsteuer

10.4 Verwaltung der

10.4.1 Versicherungsteuer

10.4.2 Feuerschutzsteuer

10.4.3 Versicherungsteuer und der Feuerschutzsteuer,

soweit dem Finanzamt für Körperschaften I

bundesweit für die Staaten Republik Estland,

Republik Lettland, Republik Litauen, Republik

Polen, Tschechische Republik, Slowakische

Republik, Republik Ungarn, Republik Slowenien,

Republik Malta und Republik Zypern die örtliche

Zuständigkeit nach § 7 a Abs. 2 VersStG und

§ 10 Abs. 1 Satz 2 FeuerschStG für die

Anmeldung und Entrichtung der

Versicherungsteuer (§ 8 Abs. 1 VersStG) und

der Feuerschutzsteuer (§ 8 Abs. 1 FeuerschStG)

durch im Gebiet dieser Staaten niedergelassene

Versicherer sowie durch Bevollmächtigte (§ 7

Abs. 2 VersStG, § 5 Abs. 2 FeuerschStG) mit
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Lfd.

Nr.

Finanzamt zuständig für den Bereich

des Finanzamts

Nr. übertragene Zuständigkeit

Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 Sp. 5

Geschäftsleitung, Sitz oder Wohnsitz im Gebiet

dieser Staaten durch das Bundesministerium der

Finanzen durch Rechtsverordnung übertragen

worden ist

10.4.4 Rennwett- und Lotteriesteuer

10.4.5 Kapitalverkehrsteuern (Abwicklung)

10.4.6 Wechselsteuer (Abwicklung)

Charlottenburg,

Pankow/Weißensee, Spandau

10.5 Anordnung und Durchführung von

Umsatzsteuer-Sonderprüfungen

11 für Körperschaften II Friedrichshain/Prenzlauer Berg, 11.1 Besteuerung der

Hellersdorf/Marzahn,

Lichtenberg/ 11.1.1 Körperschaften im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1

Hohenschönhausen, des Körperschaftsteuergesetzes, soweit sie nicht

Mitte/Tiergarten für den den unter den Nummern 10.2.2 bis 10.2.4 ge-

Bezirk Mitte (Ortsteil Mitte), nannten Branchen zuzuordnen sind oder unter

Pankow/Weißensee, die Nummern 13.2.2 und 13.2.3 fallen

Treptow/Köpenick

11.1.2 Produktionsgenossenschaften des Handwerks

im Sinne der Anlage II Kapitel V Sachgebiet A

Abschnitt III Nr. 4 des Einigungsvertrages vom

31. August 1990 (BGBl. 1990 II S. 885)

11.1.3 Landwirtschaftlichen Produktionsgenossen-

schaften im Sinne der Anlage II Kapitel VI

Sachgebiet A Abschnitt III Nr. 2 des Einigungs-

vertrages vom 31. August 1990 (BGBl. 1990 II

S.  885)

11.2 Aufgaben im Zusammenhang mit der personen-

bezogenen Buchführung betreffend Ansprüche

nach § 2 Satz 2 in den Fällen der Nummern

10.2, 12.2, 12.3, 12.4 sowie 13.2 und 13.3

Kreuzberg,

Hellersdorf/Marzahn,

Lichtenberg/

Hohenschönhausen,

Reinickendorf, Wedding

11.3 Anordnung und Durchführung von

Umsatzsteuer-Sonderprüfungen

12 für Körperschaften III Kreuzberg, Neukölln, Spandau,

Steglitz, Tempelhof,

Mitte/Tiergarten für den Bezirk

Mitte (Ortsteil Tiergarten),

Zehlendorf

12.1 Körperschaften im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1

des Körperschaftsteuergesetzes, soweit sie nicht

den unter den Nummern 10.2.2 bis 10.2.4

genannten Branchen zuzuordnen sind oder

unter die Nummern 13.2.2 und 13.2.3 fallen

alle Berliner Finanzämter 12.2 Besteuerung – ausgenommen sind jeweils die

Aufgaben im Zusammenhang mit der personen-

bezogenen Buchführung betreffend Ansprüche

nach § 2 Satz 2 (vgl. Nummer 11.2) – der

12.2.1 beschränkt Steuerpflichtigen (§ 2 Nr. 1 des

Körperschaftsteuergesetzes, § 2 Abs. 1 Nr. 2

des Vermögensteuergesetzes), wenn sich die

Zuständigkeit nicht aus der Nummer 13.2.2

ergibt und soweit sie nicht den unter den

Nummern 10.2.2 bis 10.2.4 genannten Branchen

zuzuordnen sind

12.2.2 Betriebe gewerblicher Art von juristischen

Personen des öffentlichen Rechts (§ 1 Abs. 1

Nr. 6 des Körperschaftsteuergesetzes), soweit

sie nicht den unter den Nummern 10.2.2 bis

10.2.4 genannten Branchen zuzuordnen sind,

sowie der juristischen Personen des öffentlichen

Rechts – bei Gebietskörperschaften gilt dies

nicht für die Verwaltung der Lohnsteuer -
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Lfd.

Nr.

Finanzamt zuständig für den Bereich

des Finanzamts

Nr. übertragene Zuständigkeit

Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 Sp. 5

12.2.3 Genossenschaften (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 des Körper-

schaftsteuergesetzes), soweit sie nicht den unter

den Nummern 10.2.2 bis 10.2.4 genannten

Branchen zuzuordnen sind oder unter die

Nummern 10.4.1 und 10.4.2 fallen

12.2.4 Kapitalgesellschaften ausländischen Rechts, die

unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig sind,

soweit sie nicht den unter den Nummern 10.2.2

bis 10.2.4 genannten Branchen zuzuordnen sind

oder unter die Nummern 13.2.2 und 13.2.3 fallen

12.3 Verwaltung der Umsatzsteuer der nicht im Inland

ansässigen Unternehmer, soweit es sich um

Körperschaften im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1

des Körperschaftsteuergesetzes handelt und

nicht eine Zuständigkeit nach den Nummern

12.2.1, 10.2.2 bis 10.2.4, 13.2 und 13.3 gegeben

ist – ausgenommen sind die Aufgaben im

Zusammenhang mit der personenbezogenen

Buchführung betreffend Ansprüche nach § 2

Satz 2 (vgl. Nummer 11.2) -; wegen besonderer

Zuständigkeitsverordnungen des Bundes-

ministeriums der Finanzen auf Bundesebene

(vgl. Nummer 5.1.4)

12.4 Verwaltung der Lohnsteuer in den Fällen der

grenzüberschreitenden Arbeitnehmerüber-

lassung nach § 38 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Ein-

kommensteuergesetzes - ausgenommen sind

die Aufgaben im Zusammenhang mit der perso-

nenbezogenen Buchführung betreffend An-

sprüche nach § 2 Satz 2 (vgl. Nummer 11.2) -

12.5 Aufgaben im Zusammenhang mit der

personenbezogenen Buchführung und

Vollstreckung in Straf- und Bußgeldverfahren

(vgl. Nummer 14.2)

Neukölln, Schöneberg,

Tempelhof, Treptow/Köpenick

13.6 Anordnung und Durchführung von

Umsatzsteuer-Sonderprüfungen

13 für Körperschaften IV Schöneberg 13.1 Besteuerung der Körperschaften im Sinne des

§ 1 Abs. 1 Nr. 1 des Körperschaftsteuer-

gesetzes, soweit sie nicht den unter den

Nummern 10.2.2 bis 10.2.4 genannten Branchen

zuzuordnen sind

alle Berliner Finanzämter 13.2 Besteuerung – ausgenommen sind jeweils die

Aufgaben im Zusammenhang mit der personen-

bezogenen Buchführung betreffend Ansprüche

nach § 2 Satz 2 (vgl. Nummer 11.2) – der

13.2.1 Kommanditgesellschaften, wenn an der

Kommanditgesellschaft ausschließlich Körper-

schaften, Personenvereinigungen oder Ver-

mögensmassen im Sinne des § 1 Abs. 1 und

des § 2 Nr. 1 des Körperschaftsteuergesetzes

unmittelbar als persönlich haftende Gesell-

schafter beteiligt sind; dies gilt entsprechend,

wenn die Kommanditgesellschaft ihre Geschäfts-

leitung im Ausland hat, aber eine oder mehrere

Betriebsstätten in Berlin unterhält oder ein

ständiger Vertreter in Berlin bestellt ist, soweit

sie nicht den unter den Nummern 10.2.2 bis

10.2.4 genannten Branchen zuzuordnen sind
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Lfd.

Nr.

Finanzamt zuständig für den Bereich

des Finanzamts

Nr. übertragene Zuständigkeit

Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 Sp. 5

13.2.2 Körperschaften, Personenvereinigungen und

Vermögensmassen im Sinne des § 1 Abs. 1 und

des § 2 Nr. 1 des Körperschaftsteuergesetzes in

den in Nummer 13.2.1 genannten Fällen, deren

ausschließliche Tätigkeit sich in der Geschäfts-

führung für diese Kommanditgesellschaften

erschöpft

13.2.3 Körperschaften im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1

des Körperschaftsteuergesetzes, an denen eine

atypische stille Beteiligung besteht und die

Gesellschafter steuerrechtlich als Mitunter-

nehmer anzusehen sind, soweit für die

Körperschaft nicht eine Zuständigkeit nach den

Nummern 10.2.2 bis 10.2.5 gegeben ist

13.2.4 Mitunternehmerschaften in der Rechtsform

atypisch stiller Gesellschaften an Körperschaften

i.S.d. § 1 des Körperschaftsteuergesetzes,

ausgenommen Mitunternehmerschaften in den

Fällen der Nummern 10.2.2 bis 10.2.4

13.3 Verwaltung der Umsatzsteuer der Unternehmen

gemäß den Nummern 13.2.1 und 13.2.2, wenn

die Kommanditgesellschaft ihre Geschäftsleitung

im Ausland hat, soweit nicht bereits eine

Zuständigkeit nach den Nummern 13.2.1 und

13.2.2 gegeben ist – ausgenommen sind jeweils

die Aufgaben im Zusammenhang mit der

personenbezogenen Buchführung betreffend An-

sprüche nach § 2 Satz 2 (vgl. Nummer 11.2) -;

wegen besonderer Zuständigkeitsverordnung

des Bundesministeriums für Finanzen auf

Bundesebene vgl. Nummer 5.1.4

13.4 Verwaltung der

13.4.1 Vergnügungsteuer für Spielautomaten

13.4.2 Spielbankabgabe sowie der weiteren Leistungen

und der Zusatzabgabe (§§ 3 und 4 des Spiel-

bankengesetzes in der Fassung vom 2. Oktober

2003, GVBl. S. 489), einschl. der Durchführung

der Steueraufsicht

Friedrichshain/Prenzlauer Berg,

Mitte/Tiergarten, Steglitz,

Wilmersdorf, Zehlendorf

13.5 Anordnung und Durchführung von

Umsatzsteuer-Sonderprüfungen

14 für Fahndung

und Strafsachen

alle Berliner Finanzämter 14.1 Wahrnehmung der Aufgaben der Steuer-

fahndung

14.2 Straf- und Bußgeldverfahren – ohne die

Aufgaben im Zusammenhang mit der personen-

bezogenen Buchführung und Vollstreckung (vgl.

Nummer 12.5) – wegen

14.2.1 Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrig-

keiten

14.2.2 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, auf die

nach den in der Eingangsformel der Verordnung

zitierten ermächtigenden Vorschriften die

Bestimmungen des Achten Teils der Abgaben-

ordnung Anwendung finden
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